Noch mehr Barrieren für behinderte Menschen

Nächstes Jahr ist das Internationale Jahr der Behinderten. Die jetzige Regierung hat für den Bereich der Integration von Behinderten wenig übrig. Unter der Tarnkappe der Beschäftigungsoffensive gibt es keinerlei Weiterentwicklungen oder Mitbestimmungsprozesse für behinderte Menschen.

Es wird Zeit für ein Gleichstellungsgesetz 

Ein weiterer Punkt ist die gesetzliche Situation. Eine Erweiterung des Gleichheitsgrundsatzes der Österreichischen Bundesverfassung um ein Benachteiligungsverbot behinderter Menschen und ein sogenanntes Gleichstellungsgesetz, das die Gleichstellung - also Gleichberechtigung und Chancengleichheit- behinderter Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zum Inhalt haben soll. Deutschland hat ein Gleichstellungsgesetz bereits beschlossen. In Österreich ist die blau/schwarze Regierung säumig. Nicht einmal ein Entwurf ist in Diskussion, obwohl schon jahrelange Vorarbeiten geleistet wurden und zahlreiche Diskussionen stattgefunden haben.

Geldstrafen bei Diskriminierung

Nach wie vor gelten die Geldstrafen bis zu 1090 €, wenn jemand "Personen allein auf Grund ihrer Rasse, Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung ungerechtfertigt benachteiligt oder sie hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu  nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind." Art.IX, Abs 1 Z3 EGVG  Auch kann die Gewerbeberechtigung von der Behörde entzogen werden. So kann zum Beispiel die Verweigerung des Zutrittes oder das Nichtbedienen eines behinderten Gastes oben erwähnte Konsequenzen nach sich ziehen.

Zahnlose Papiertiger

Diese gesetzlichen Instrumente sind aber zahnlose Papiertiger, denn behinderte Menschen haben auch hier mit Barrieren zu kämpfen.

Es bräuchte hier eine Informationkampagne, um für dieses Thema sensibel zu machen, es müßte eine Verfahrenskostenbefreiung geben und es sollte eine Rechtshilfefonds im Justizminsterium eingerichtet werden. 

Rechtshilfefonds im Kampf gegen Diskriminierung

Dieser Fonds kann behinderten Menschen in der Form von versierten Rechtsanwälten beim Kampf gegen Diskrimierung zur Seite stehen.

Eine weitere diskriminierende Bestimmung steht im Entwurf zum Urheberrechtsgesetz. Hier muss bis zum Ende des Jahres eine europäische Richtlinie umgesetzt werden. 

Freie Werknutzung ist wichtig 

Diese Richtlinie läßt aber den einzelnen Staaten Spielräume. Österreich hat sich trotz zahlreicher Informationen der zuständigen Behörden für einen rigorosen Weg entschieden, der die Bedürfnislagen von behinderten Menschen gänzlich ausklammert. Benachteiligung von behinderten Menschen kann durch die Digitalisierung von Medien gestoppt werden.Ein wichtiger Aspekt bei der gesellschaftlichen Teilhabe von behinderten Menschen. Durch den Entwurf zum Urheberrechtsgesetz wird die freie Werknutzung eingeschränkt, die gerade für behinderte Menschen wesentlich ist. In der Richtlinie bleibt es den Staaten freigestellt, ob sie für behinderte Menschen freie Werknutzung festlegen oder nicht. Auch hier handelt die blau/schwarze Bundesregierung gegen behinderte Menschen.

Rechnungshof bestätigt: Behindertenmilliarde ist gar keine

Die Beschäftigungsoffensive wurde mit einer Milliarde Schilling veranschlagt, ausgegeben wurde im ersten Jahr nur eine halbe Milliarde Schilling und im zweiten Jahr nur 700 Mio (50,87 Mio € )  Mio.  Schilling.

So bemängelt auch der Bericht des Rechnungshofes: "Entgegen den erwähnten Ministerratsbeschlüssen und abweichend vom Konzept des BMSG standen die Mittel der "Behindertenmilliarde" letztlich nicht zur Gänze für beschäftigungspolitische Maßnahmen zur Unterstützung behinderter Menschen zur Verfügung."

Weiters ist fraglich wie die Weiterführung neuer Projekte geschehen kann, ohne dass diese Projekte gefährdet sind.

Bildungssystem ist größter Stolperstein für behinderte Menschen

Der größte Stolperstein den die Regierung  für behinderte Menschen auslegt ist das Bildungssystem. So antwortet Ministerin Gehrer auf eine Anfrage, bei der ich herausarbeiten wollte, wie die Ressourcen im Bildungssystem für behinderte Menschen aufgeteilt sind:

"Für den Bereich der Bundesschulen kann festgehalten werden, dass seit dem Schuljahr 1999/00 der Integration und Betreuung von behinderten SchülerInnen an Bundesschulen durch die Zurverfügungstellung eines eigenen bundesweiten Werteinheiten-Kontingents in der Höhe von 300 WE Rechnung getragen wird. .... Dieses Kontingent wurde in den vergangenen Jahren nicht gekürzt und steht auch im Schuljahr 2002/03 wieder in voller Höhe zur Verfügung."  

Das sind 15 Lehrer für alle österreichischen Bundesschulen !!!!!

(1 Lehrer/in hat 20 Werteinheiten oder Stunden zu unterrichten. Wobei die Werteinheiten vom Bildungsministerium vorgegeben sind.)

Es bestätigt sich wieder einmal, dass Ministerin Gehrer von Integration im Bildungsbereich wie schon oft auch öffentlich dargelegt, nicht viel hält.
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